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Zum gegenstand 1 ichen Gesetzesentwurf ist W1S seitens der Steiermärk ischen Land
arbeiterkammer die nachfolgende Stellungnnhme zugegangen: 
Nach Art. 4 Abs. 1 der EU-Richtlinie 77/1A7, der das AVRAG zugrundeliegt, stellt 
der Übergang eines Unternehmens, 8etriebes oder 8etriebsteiles als solcher für 
den \/eräußerer oder den Erwerber ~<einen Gnmd zur Kiindigung dar. 
Diese Bestimmung der EU-Richtlinie wllrde bisher im ~VRAG überhauot nicht berOck
sichtigt (siehe etwa Schwar~/Löschnigg ArbeItsrecht, 5. Auflage, 1995, 249). Es 
ist daher völlig unklar, inwieweit eine Kündigung auf Grund des Betriebsiiber
ganges anfechtbar oder nIchtig ist bzw. inwieweit der allgemeine Kiindigungs
schutz in Hinblick auf diese Tatsache mOdifiziert wird (vgl. auch Grillberger, 
Retri ebsübergang Imd Arbei tsverha 1 tni s - Neuregel'mg durch doS AVRAG, W8 J. 1 Q93, 
3(7 ). Um die Rechtskonformität mi t dem EU-Recht herbeizufiihren und Rechts
sicherheit in dieser Frage zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, Art. 4 der 
EU-Richtlinie· 77/1QPfi in das ge1.tende ,WR,llG einzuarbeiten. 

Der Präsident: 

RR Engelbert Schaufler e.h. 
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